
 

  

 
 

Campingordnung EASF 2026 Weesen 
 

Öffnungszeiten 
Der Campingplatz ist von Donnerstag, dem 9. Juli 2026, um 07:00 Uhr bis Sonntag, dem 19. Juli 2026, um 
17:00 Uhr geöffnet 
 
Parkplatz 

• Zeltplatzbenutzer sollten den allgemeinen Parkplatz verwenden. 
• Der Zeltplatz ist für Fahrzeuge zum Ent- und Beladen befahrbar. 
• Da der Platz nur begrünt ist, erfolgt die Zu- und Abfahrt auf eigene Verantwortung. 

Feuer & Kochen 
Offene Feuer und Graben auf dem Camping-Areal sind nicht gestattet. 
 
Sanitäre Anlagen 
Die sanitären Anlagen stehen den Gästen des Camping-Areals kostenlos zur Verfügung. 
 
Abfall 

• Bei der Ankunft erhalten Besucher Abfallsäcke. 
• An verschiedenen Stellen werden Sammelstellen eingerichtet. 
• Die Stell- und Zeltplätze müssen sauber hinterlassen werden. 

 
Elektrische Versorgung 

• Auf dem gesamten Camping-Areal steht elektrische Versorgung zur Verfügung. 
• Die Camper sind selbst für ihre Verlängerungskabel verantwortlich. 
• Es wird gebeten, sparsam mit dem Strom umzugehen. 

 
Wild-Camping 
Wald- und Wild-Camping ausserhalb des Camping-Areals ist nicht gestattet. 
 
Unerlaubte Gegenstände 
Das Mitbringen von Feuerwerkskörpern und anderen gefährlichen Gegenständen ist nicht gestattet. 
 
Hunde  

• Das Mitbringen von Hunden ist grundsätzlich erlaubt. 
• Hundebesitzer werden jedoch gebeten, den Lärm, die Hitze und die Menschenmenge zu 

berücksichtigen. 
• Hunde müssen auf dem Festgelände an der Leine geführt werden 

 
Lärmbelastung 
Die Besucher des Camping-Areals werden gebeten, übermäßige Lärmbelastungen zu vermeiden, 
insbesondere zwischen 24:00 Uhr und 06:00 Uhr. 
 
Haftungsausschluss 

• Der Aufenthalt auf dem gesamten Camping-Areal und die Nutzung aller bereitgestellten Anlagen 
erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Bei Unfällen wird jede Haftung abgelehnt. 
 
 
Für Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an Andy Imgrüth unter +41 79 206 69 57 oder an  
camping@easf-2026-weesen.ch 
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